
Lesefassung der 
Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die  

Erhebung einer Hundesteuer 
 

In der Fassung der Satzung vom 07.12.1999 
 
 Geändert durch 1. Änderungssatzung B 598-40/03 vom 22.09.2003 

Geändert durch 2. Änderungssatzung B 65-05/40 vom 25.10.2004  
Geändert durch 3. Änderungssatzung B 77-03/14 vom 11.11.2014 
Geändert durch 4. Änderungssatzung BV-P-ö/07/0018-01 vom 01.03.2021 

 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
Gegenstand der Steuer ist das Halten eines mehr als drei Monate alten Hundes im Stadtgebiet. 
Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, so ist davon auszugehen, dass der 
Hund mehr als drei Monate alt ist. 
 
 

§ 2 
Steuerpflichtiger, Haftung 

 
(1) Steuerpflichtig ist der Hundehalter. Hundehalter ist, wer einen Hund im Eigeninteresse oder 
im Interesse seines Haushaltsangehörigen in seinem Haushalt aufgenommen hat. Alle in einen 
Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. Dieses gilt 
gleichermaßen für die Aufnahme eines Hundes in Wirtschaftsbetriebe, Gesellschaften, Vereine 
oder Genossenschaften. Ein zugelaufener Hund gilt als aufgenommen, wenn er nicht innerhalb 
von zwei Wochen beim Ordnungsamt der Hansestadt Greifswald gemeldet und bei einer von die-
sem bestimmten Stelle abgegeben wird. Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder meh-
rere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner. 
 
(2) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf 
Probe oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, daß der Hund in einer anderen 
Gemeinde der Bundesrepublik bereits versteuert wird oder von der Steuer befreit ist. Die Steuer-
pflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder zum 
Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet. 
 
(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer als Gesamtschuld-
ner. 
 
 

§ 3 
Steuermaßstab und Steuersatz 

 
(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr, wenn von einem Hundehalter oder mehreren 
Personen gemeinsam ein Hund oder Hunde gehalten werden: 

 
ab dem 01.04.2021: 
 
- für den 1. Hund     80,00 Euro, 



- für den 2. Hund   125,00 Euro, 
- für jeden weiteren Hund  170,00 Euro. 

 
 
(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 4), werden bei der Anrechnung der Hunde-
anzahl nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde. 
 
(3) Besteht die Steuerpflicht nicht während des ganzen Kalenderjahres, so ermäßigt sich die 
Steuer auf den der Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag. 
 
(4) Für Inhaber des KUS-Passes beträgt auf Antrag hin in Abweichung zu Absatz 1 die Steuer im 
Kalenderjahr: 

 
- für den 1. Hund     64,00 Euro 
- für den 2. Hund   100,00 Euro 
- für jeden weiteren Hund  136,00 Euro 
 
 

§ 4 
Steuerfreiheit, Steuerbefreiungen 

 
(1) Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Stadtgebiet aufhalten, ist das Halten 
derjenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in der Bundes-
republik versteuern. 

 
(2) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von: 

 
1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren  
Unterhaltungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

 
2. gestrichen; 

 
3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl; 
 
4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehal-
ten werden; 
 
5. gestrichen; 
 
6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend unterge-
bracht sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 
 
7. Blindenbegleithunden; 

 
8. Hunden, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser Personen unentbehr-
lich sind. Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis 
mit den Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“ oder „H“ besitzen. 
 
9. Hunden, die von einem eingetragenen Tierschutzverein übernommen wurden. 
 
(3) Die Steuerbefreiung nach Absatz 2 Nr. 1 bis 4 und Nr. 7 und 8 ist alle zwei Jahre 



unter Vorlage eines gültigen ärztlichen Zeugnisses bzw. Prüfungszeugnisses neu zu beantragen. 
 
(4) Auf Antrag und nach Vorlage eines Hundeführerscheins wird einmalig eine Steuerbefreiung 
für 24 Monate gewährt. 
 
 

§ 5 
Steuerermäßigungen 

 
Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte des Steuersatzes nach § 3 zu er-
mäßigen für das Halten von: 
 
1. einem Hund, der zur Bewachung von Gebäuden benötigt wird, welche von dem nächsten be-
wohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 
 
2. Hunden, die von zugelassenen Unternehmen des Bewachungsgewerbes oder von berufsmäßi-
gen Einzelwächtern bei Ausübung des Wachdienstes benötigt werden; 
 
3. abgerichteten Hunden, die von Artisten oder berufsmäßigen Schaustellern für ihre Berufsar-
beit benötigt werden; 
 
4. Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden 
und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzu-
legende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein. 
 
5. Hunden, die zur Bewachung von Binnenschiffen benötigt werden. 
 
6. Jagdgebrauchshunde, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlicht verwendet 
werden. 
 
7. gestrichen 
 
 

§ 6 
Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

 
(1) Der Antrag auf Steuerermäßigung oder -befreiung ist vor Beginn des Monates, in dem die 
Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich bei der Hansestadt Greifswald zu stellen. 
Bei verspätetem Antrag wird die Steuer für den Kalendermonat, in dem der Antrag eingeht, auch 
dann nach den Steuersätzen des § 3 erhoben, wenn die Voraussetzungen für die beantragte 
Steuervergünstigung vorliegen. 

 
(2) In den Fällen einer Steuerermäßigung kann jeder Ermäßigungsgrund nur für jeweils einen 
Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden. 
 
(3) Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

 
1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind, 
 
2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist, 
 



3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunfts-
räume vorhanden sind, 
 
4. in den Fällen des § 4 Abs. 2 Nr. 6 und § 5 Nr. 7 ordnungsgemäß Bücher über den Bestand, 
den Erwerb und die Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

 
(4) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder -ermäßigung weg, so ist dieses 
innerhalb von zwei Wochen nach dem Wegfall der Hansestadt Greifswald schriftlich anzuzeigen. 
 
 

§ 7 
Beginn und Ende der Steuerpflicht, Anrechnung 

 
(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben, Steuerjahr ist das Kalenderjahr; in den Fällen der 
Absätze 2 bis 4 wird die Steuer anteilig erhoben. 
 
(2) Die Steuerpflicht entsteht mit dem Beginn des Kalendermonats, in dem der Hund in einen 
Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit Beginn des Kalendermo-
nats, in dem er drei Monate alt wird. In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht 
mit dem Beginn des Monates, in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten wird. 

 
(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund abgeschafft wird, 
abhanden kommt, eingeht oder der Halter wegzieht. 

 
(4) Bei Zuzug entsteht die Steuerpflicht mit Beginn des Kalendermonats, in dem der Zuzug er-
folgt. Abs. 2 bleibt unberührt. Auf Antrag wird die nachweislich für diesen Zeitraum bereits ent-
richtete Hundesteuer bis zur Höhe der nach dieser Satzung für den Kalendermonat zu entrich-
tenden Steuer angerechnet. Dieses gilt sinngemäß, wenn jemand einen versteuerten Hund oder 
an Stelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder eingegangenen versteuerten Hun-
des einen neuen Hund erwirbt. 
 
 

§ 8 
Festsetzung und Fälligkeit der Steuer 

 
(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht erst während des Kalender-
jahres beginnt - für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt. 

 
(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen des Festsetzungsbescheides für 
die zurückliegende Zeit und dann vierteljährlich am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. mit einem 
Viertel des Jahresbetrages fällig. Sie kann für das ganze Jahr im Voraus entrichtet werden. Der 
Festsetzungsbescheid kann festlegen, daß rückwirkende Beträge nach Satz 1 auf zukünftige 
Raten aufgeteilt werden. 
 
 

§ 9 
Sicherung und Überwachung der Steuer, Meldepflichten 

 
(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme 
oder - wenn der Hund ihm durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist - 
innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, bei der Hansestadt 



Greifswald anzumelden. In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von 
zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist, 
und in den Fällen des § 7 Abs. 4 Satz 1 innerhalb der ersten zwei Wochen des auf den Zuzug 
folgenden Monats erfolgen. 

 
(2) Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei Wochen, nachdem er ihn veräußert oder 
sonst abgeschafft hat, nachdem der Hund abhanden gekommen oder eingegangen ist oder 
nachdem der Halter aus der Hansestadt Greifswald weggezogen ist, bei der Hansestadt Greifs-
wald abzumelden. Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke 
an die Hansestadt Greifswald zurückzugeben. Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere 
Person sind bei der Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben. 

 
(3) Nach der Anmeldung wird für jeden Hund eine Hundesteuermarke ausgegeben. Der Hunde-
halter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes nur mit der 
sichtbar befestigten gültigen Steuermarke umherlaufen lassen. Der Hundehalter ist verpflichtet, 
den Beauftragten der Stadt die gültige Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen. Steuermarken 
sind jeweils für drei Jahre gültig. Nach Ablauf dieses Zeitraumes werden den Hundehaltern neue 
Steuermarken übersandt. Bis zur Übersendung einer neuen Steuermarke ist die bisherige Steu-
ermarke zu befestigen oder vorzuzeigen. Andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich se-
hen, dürfen dem Hund nicht angelegt werden. Bei Verlust der gültigen Steuermarke wird dem 
Hundehalter auf Antrag eine neue Steuermarke gegen eine Verwaltungsgebühr ausgehändigt. 

 
(4) Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstände und deren Stellvertreter sind verpflichtet, 
den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage über die auf dem Grundstück, im Haushalt oder Be-
trieb gehaltenen Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen. Zur wahrheits-
gemäßen Auskunftserteilung ist auch der Hundehalter verpflichtet. Mit der Befragung können 
auch private Dritte beauftragt werden. 

 
(5) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstückseigentümer, Haushal-
tungsvorstände sowie deren Stellvertreter zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der ihnen von der 
Hansestadt Greifswald übersandten Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen 
verpflichtet. Die Nachweisungen könne auch von beauftragten privaten Dritten übergeben wer-
den. Durch das Ausfüllen der Nachweisungen wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach 
den Absätzen 1 und 2 nicht berührt. 
 
 

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig im Sinne § 17 KAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig  
 
1. als Hundehalter entgegen § 6 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen für eine  Steuerver-
günstigung nicht rechtzeitig anzeigt, 
2. als Hundehalter entgegen § 9 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet, 
3. als Hundehalter entgegen § 9 Abs. 2 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet, 
4. als Hundehalter entgegen § 9 Abs. 3 einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines um-
friedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlaufen lässt, die 
Steuermarke auf Verlangen des Beauftragten der Stadt nicht vorzeigt oder dem Hund andere 
Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen, anlegt, 
5. als Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstand oder deren Stellvertreter sowie als Hunde-
halter entgegen § 9 Abs. 4 nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt, 



6. als Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstand oder deren Stellvertreter entgegen § 9 
Abs. 5 die von der Hansestadt Greifswald übersandten Nachweisungen nicht wahrheitsgemäß 
ausfüllt. 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.04.2021 in Kraft. 
 
 
 
Greifswald, den  
 
 
 
Dr. Stefan Fassbinder 
Oberbürgermeister 


